
Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer
(Hebesatzsatzung)

in der Fassung vom 18.11.2024

Auf Grund von 8& 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg vom 24.07.2000,

zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231)

und 88 2 und 9 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg vom

17.03.2005, zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Dezember 2020

(GBl. S. 1233, 1249) in Verbindung mit 88 1, 50 und :52 des

Landesgrundsteuergesetzes für Baden-Württemberg vom 04.11.2020, zuletzt

geändert durch Gesetz vom 13. Juni 2023 (GBl. S. 170) und 88 1, 4 und 16 des

Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 zuletzt geändert durch Gesetz vom

27.03.2024 (BGBl. I S. 108) hat der Gemeinderat der Stadt Offenburg am 18.11.2024

folgende Satzung beschlossen:

81  Steuererhebung

(1) Die Stadt Offenburg"erhebt von dem in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz 
Grundsteuer nach den Vorschriften des Landesgrundsteuergesetzes für Baden-
Württemberg.

(2) Sie erhebt Gewerbesteuer nach den Vorschriften des Gewerbesteuergesetzes von
den stehenden Gewerbebetrieben mit Betriebsstätte in der Stadt Offenburg und

den Reisegewerbebetrieben mit Mittelpunkt der gewerblichen Tätigkeit in der Stadt
Offenburg.

82 _ Steuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer .

a) für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
(Grundsteuer A) auf

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

2. für die Gewerbesteuer auf

der Steuermessbeträge.

Die in $ 2 festgelegten Hebesätze gelten erstmals für das Kalenderjahr 2025.

370 v.H.,

335 v.H.,

435 v.H.

83 Geltungsdauer



8$4 Grundsteuerkleinbeträge

Grundsteuerkleinbeträge im Sinne des 8& 52 Abs. 2 des Landesgrundsteuergesetzes
für Baden-Württemberg werden fällig

a) am 15. August mit ihrem Jahresbetrag, wenn dieser 15 Euro nicht übersteigt;

b) am 15. Februar und 15. August zu je einer Hälfte ihrés Jahresbetrags, wenn
dieser 30 Euro nicht übersteigt.

Hinweis nach $& 4 Abs. 4 GemO BW:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung

fürBaden-Württemberg (GemO) odervon aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und
Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach $ 4 Abs. 4 der GemO
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser
Bekanntmachung bei der Stadt Offenburg geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist
verstreichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung glemhwoh/ auch
Sspäter geltend machen, wenn
1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder: dre
.Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind oder
2, der*die Oberbürgermeister*in dem Beschluss des Gemeinderates nach &$ 43 GemO
wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder
3. vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.

85 Inkrafttreten

Diese Sat2ung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die
Erhebung. der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 15.05.2023 außer Kraft.

Offenburg, 19.11.2024

Marco Steffens .

Oberbürgermeister





Transfervermerk
Dieser Transfervermerk vom 20.11.2024 14:41:03 bezieht sich auf ein Scanprodukt, das


für (Auftraggeber): Stadt Offenburg, 77652 Offenburg, Hauptstraße 90, 
Fachbereich ZSR, Abteilung ZDW


durch (Auftragnehmer): Stadt Offenburg, 77652 Offenburg, Hauptstraße 90, 
Fachbereich ZSR, Abteilung ZDW


im Zuge einer ersetzenden Digitalisierung erstellt wurde.


Angaben zum Stapel


· Stapel: PE-OS-212 (a015f3af-dfae-4040-a315-202d62d8ac0c)
· Attribute:


· Seiten 8
· Auffälligkeiten * Keine Auffälligkeiten


Angaben zum Dokument


· Seiten: 2
· Position des Dokuments: Abbild 5 bis 7
· Attribute:


· Bezeichnung FBTEST-212-001_scan002_PE.pdf
· Auffälligkeiten * Keine Auffälligkeiten


Angaben zur Digitalisierung


Eingesetztes Verfahren


· Verfahren: Verfahrensdokumentation V2
· Ausprägung: Standard
· Version: V2
· Stand: 24.09.2024
· Pfleger: Stadt Offenburg, 77652 Offenburg, Hauptstraße 90, 


Fachbereich ZSR, Abteilung ZDW
· Anmerkung: Das digitale Dokument stimmt mit dem Original bildlich 


und inhaltlich überein.


Dokumentation der Prozessschritte


Nähere Informationen zu den einzelnen Prozessschritten können der Verfahrensdokumentation 
entnommen werden, die durch den Pfleger (Stadt Offenburg, 77652 Offenburg, Hauptstraße 90, 
Fachbereich ZSR, Abteilung ZDW) vorgehalten wird. Für das Scanprodukt wurden die nachfolgenden drei 
Prozessschritte dokumentiert.


1.    Prozessschritt: Scan


· Zeitpunkt: 20.11.2024 14:28:24
· Durchführung: michael kraessig
· IT-System: SCAN-E002
· Detailangaben:


· Auflösung 300
· Farbtiefe 24
· Scannertyp Kodak Alaris Inc.
· Ergebnis Keine Auffälligkeiten







2.    Prozessschritt: Qualitätssicherung


· Zeitpunkt: 20.11.2024 14:41:19
· Durchführung: michael kraessig
· IT-System: SCAN-E002
· Detailangaben:


· Umfang der Sichtprüfung >= Schwelle 5%, Schwelle pro Dokument 0%
· Ergebnis Keine Auffälligkeiten


3.    Prozessschritt: Signierung


· Zeitpunkt: 20.11.2024 14:41:19
· Durchführung: michael kraessig
· IT-System: SCAN-E002
· Detailangaben:


· Ergebnis bildlich übereinstimmend
· Ergebnis inhaltlich übereinstimmend


* = Auffälligkeit, die im Laufe des Prozesses festgehalten wurde.
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